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9 . « UgUst 1934
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Amtlicher Teil

Aenberung der Tarifordnung für die
Steininduilrie

Gemäß 8 32 des AOG hat der Treuhänder
der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Südwest
nach Beratung im Sachverständigc

'
nausschuß

folgende Entscheidung getroffen : Die am 20.
Juni 1934 erlassene Tarifordnung für die
Steinindustrie in Baöen — Lohnordnung II
für die Granitstcinbruchbetriebe in Baben —
wird wie folgt berichtet :

1. Z « Ziffer 2 Stundenlöhne :
Unter die Sparte angelernte Handwerker ,
fallen auch Pflastersteinhauer .

3 . Zu Ziffer S Akkordsätze:
An Stelle des Satzes von 12 Prozent tritt
der Satz 3 Prozent .

Erste juristische Staatsprüfung im
SvütjM 1934

Die Erste juristische Staatsprüfung im Spät¬
jahr 1984 wird in Baden in den Monaten Sep¬
tember und Oktober d . I . stattfinden .

Sie beginnt , wie schon .veröffentlicht , am 3.
September d . I . Anmeldungen hierzu sind bis
21 . August beim Jnstizministerium einznrci -

chen .
Die neue , einheitliche Justizausbilduugsord -

«nng für das Reich findet , wie auf zahlreiche
Anfragen bekannt gemacht wird , auf diese Prü¬
fung noch keine Anwendung . Die Dnrchfüh -

rungs - und UeberleitungSbcstimmungcn der
neuen Ausbildungsordnung sind vielmehr erst
in einigen Wochen zu erwarten .

Auflösung der Biblischen Glaubens '
gemeinfchaft

Der Minister des Innern hat die im Jahre
1918 von der Ehefrau des Glasers Philipp
Bögtle , Berta geb . Kunzmann , in Grötzingcn
gegründete „Biblische Glaubensgemeinschaft "

aufgelöst und verboten . Es handelt sich um
eine evangelische Sekte , die sich zu besonderen
Gebetsstnnden unter Leitung der Frau Bögtle
versammelte . In kirchlicher Beziehung ist
über die Angehörigen der Glaubensgemein¬
schaft nichts Nachteiliges bekannt geworden .
Dagegen hat das Geschäftsgebaren der Grün -

.

derin der Gemeinschaft hochstaplerischen Cha¬
rakter angenommen . Es wurden von ihr die
Angehörigen der Sekte in der gewissenlosesten
Weise ausgenutzt und um größere Vermögens¬
werte geschädigt. Mit Rücksicht hierauf mußte
die Auflösung der Organisation verfügt wer¬
den.

Sie Umstellung der Amrikanerreben
Die Umstellung der Hybridenrebcn , welche

seit dem Jahr 1932 in die Wege geleitet worden
war , findet in diesem Jahr ihren Fortgang .
Vom Finanz - und Wirtschaftsministerium sind
zur Durchführung der Umstellung besondere
Bestimmungen getroffen worden , welche nach¬
stehend den Hnbridcnbcsitzern zur Beachtung
empfohlen werden .

1 . Die zur freiwilligen Umstellung bestimm¬
ten Hybriden sind .bis 13. August ds . Js . beim
zuständigen Bürgermeisteramt anzumelden .
Anmeldeformulare sind beim Bürgermeister¬
amt zu erhalten .

2. Zur Anmeldung können Hybridcnpflan -
zungcn jeglicher Größe gelangen .

3. Die angemeldctcn Hybridcngrundstücke
werden durch eine Kommission bis 1. Oktober
ds . Js . geschätzt . Nach erfolgter Abschätzung
wird das Abschähnngscrgebnis dem Hybriden¬
besitzer durch das Bürgermeisteramt mitgetcilt ,
worauf die Anerkennung der Entschädigungs¬
summe seitens des Beteiligten zu erfolgen hat .
Für das laufende Jahr ist der Höchstsatz der
Entschädigung auf 18 RM . pro Ar festgesetzt .
Eine Lieferung von Pfropfrebcn an Stelle der
Geldentschädigung kommt nicht mehr in Frage .
Das für die etwa in Aussicht genommenen
Neuanpflanzungen erforderliche Pfropfreben -

inaterial hat sich jeder Grundstücksbesitzer bei

der in Frage kommenden Veredelungsanstalt
zu verschaffen.

4 . Eine Entschädigung wird nur für solche
Hybridenanlagen gewährt , welche geschlossen
zur Abschätzung angemeldet wurden . Werden
aus Hybridenanlagcn lediglich Teilstücke mit
geringwertigen Beständen angemeldct , so wird
die Anerkennung eines Entschädigungsan¬
spruchs zurückgcwiescn.

5. Bevor irgendwelche Beschwerden über ver¬
spätete Auszahlung der Entschädigungen an
das Badische Weinbaninstitut gerichtet werden ,
sollte vorher in jedem Falle festgestellt werden ,
ob die Nachschau über das Anshauen der
Hybriden vom Landesökonomierat erfolgt ist.

6 . Dringend wird davor gewarnt , nichtangc-
meldctc und abgeschätzte Hybriden zu entfernen,
da in solchen Fällen grundsätzlich keine Ent¬
schädigung bezahlt wirb.

7. Die Amcrikanerreben in den reblausver¬
seuchten und reblausverdächtigen Gemarkun¬
gen unterliegen dem Zwange der Vernichtung .
Ihre Entschädigung beträgt bis zu 39 RM .
pro Ar . Sofern Zwangsmaßnahmen gegen
Besitzer von Hybriden in verseuchten und feu-
chenverdächtigen Gemarkungen erforderlich
werden , geht jeder Anspruch auf Entschädigung
verloren .

8 . Es wird nachdrücklichst darauf hingewie -
scn , daß im Herbst 1934 zum letzten Male
Hybridenerzeugnisse sTraubenmaische , Trau¬

benmost und Traubenwein ) in den Verkehr ge¬
bracht werden dürfen . Gemäß 8 13 Abs. 1 des
Wcingesctzes vom 25. Juli 1939 (RGBl . I
S . 356) dürfen ab 1. September 1935 Trau¬
benmaische, Traubenmost und Traubcnwein ,
die ganz oder teilweise aus amerikanischen Er -
tragökrcuzungen gewonnen worden sind , nicht
mehr in den Verkehr gebracht werden . Es
steht noch nicht fest, - ob die Umstellungsaktion
auch in den kommenden Jahren zur Durch¬
führung gelangen kann . Daher empfiehlt es
sich, in diesem Jahr möglichst viel Hybridcn -

flächen zur Umstellung anzumeldcn .

SrulksKristeriverbote
Auf Grund der Verordnung des Reichsprä¬

sidenten zum Schutz von Volk und Staat vom
28. Februar 1933 wird die Verbreitung nach¬
stehender ausländischer Druckschriften im In¬
land bis auf weiteres verboten :

Sozialistische Warte sBroschüre ) , Frankreich ,
Paris :

The Advance , Amerika , Neunork :
„Haint "

, in hebräischer Schrift , Polen ,
Warschau.

AiyklieheHeKannkmaeKunzen

Biblische Glaubensgemeinschaft.
Aus Grund des K 1 der Verordnung des Herrn RcichS-

prästdenien zum Schutze von Voll und Siaat vom
28. Februar 1933 lRGBI . I S . 83) wird die . Biblische
Glaubensgemeinschaft "

, Sitz Grötzingen , für den Bereich
des Landes Baden ausgclösi und verboten . Das Ver¬
mögen wird beschlagnahmt und eingezogen .

Karlsruhe , den 6 . August 1931.
Der Minister des Innern .

Umbildung der zusammengesetzte«
Gemeinde Böllen in eine einfache
Gemeinde.

Tic Vereinigung der Nebenort « Niederböllen und
Haidslüh mit dem Hauptort Oberböllen (Amtsbezirk
Schopfheim ) zu einer einfachen Gemeinde Böllen ivurd «
mit Wirkung vom 1. Oktober 1931 angcordiiet .

Tie Anordnung ist endgültig .
Karlsruhe , den 3 . August 1931.

Der Minister des Innern .

Ersatz der aus der Staatskasse be¬
zahlten Niehseuchenentschädigungen.

Zur Teilung des aus Grund des Vichseuchenentschä.
digungsgesetzes vom 20 . Oktober 1910 von den Tier -
besitzern zu ersetzenden Aufwands an Seuchenentschädl -
gungen für das Rechnungsjahr 1933 ist eine Umlage von
29 Rpf . für jedes Stück Rindvieh zu erheben .

Karlsruhe , den 6 . August 1931.
Der Minister des Innern .

Totalisator .
Dem Internationalen Klub ln Baden -Baden ist die

Erlaubnis zum Betrieb eines Totalisators bet den am
26., 28 ., 31 . August und 2 . September 1931 in Iffezheim
siattsjndcnden Pferderennen erteilt worden .

Karlsruhe , den 3 . August 1931.
Der Minister des Innern ^

Tem Oberingenicur Ludwig Reussel beim Badischen
Rcvisionsverein in Mannheim sind die Befugnisse eines
Sachverständigen für die Prllsung von Dampfkesseln ,
von Baustossr » für Dampfkessel , von Dampf - und Druck-
gesäßen , sowie für die Prüfung von Accthlenanlagen ,
Gesäßen für verdichtete oder verflüssigte Gase und der
Tankanlagen für brennbare Flüssigkeiten übertragen
worden .

Karlsruhe den 1 . August 1931.

Badischer Finanz - und Wirtschastsminister.

MonatSauswei »
über die Einnahmen und Ausgaben des Lander Baden ,

April,Juni des RcchnungSjohreS 1931.
(Beträge in Tausend Reichsmark )

A . Ordentlicher Haushalt .

Sich« ! Euer Sllmmreidl!
Seht die Stimmlisten ein . sie liegen am 11 . und 12. August aus

* Berlin , 8 . Aug . Nur solche Neichsangchö -
rigen können an der Volksabstimmung teil¬
nehmen , die in einer Stimmliste oder Stimm¬
kartei eingetragen sind . Ausnahmen bestehen
nur für Reichsdeutsche mit Wohnsitz im Aus¬
lände und für See - und Binnenschiffer , für
die Sonderbestimmungen getroffen sind .

Die Stimmberechtigten werden in den Listen
und Karteien der Gemeindebehörde geführt ,
in deren Bezirk der Stimmberechtigte seinen
ständigen Wohnsitz hat .

Pflicht eines jeden Staatsbürgers ist es ,
die Listen während der Auslcgungszeit cin -
znschcn oder durch eine zuverlässige Ver -
trancusperso « cinschen zu laste«.

Fehlt sein Name , so muß er dies sofort der
Gemeindebehörde Mitteilen . Die Eintragung
in die Stimmliste ist auch Voraussetzung für
die Ausstellung von Stimmscheinen für solche
Stimmberechtigte , die sich am Abstiminungs -
tagc auf Reisen befinden .

Bei der großen Arbeit , die die Anlegung der
Stimmlisten für die Gemeinden bedeutet , und
den zahlreichen Wohnungswechseln sind Ver¬
sehen bei Anlegung und Fortführung der Listen
nicht ausgeschlossen. Deshalb prüfe jeder
Stimmberechtigte rechtzeitig seine Eintragung
nach .

Räume , in denen die Stimmlisten
zur Einsicht ausliegcn , werden
durch Plakate oder in den Tages¬
zeitungen bekannt gemacht .

Erleichterte Stimmabgabe für
Kranke

* Berlin , 8 . Aug . Von verschiedenen Seiten
gehen bei den Behörden Anträge ein , daß für

die Kranken ein erleichtertes Ab¬
stimmungsverfahren in der Wohnung zuge-
lasscn werden möge. Dies ist jedoch nicht mög¬
lich, da nach dem bestehenden Abstimmungs¬
gesetz die Stimmzettel nur in den von der zu¬
ständigen Behörde bestimmten öffentlichen Ab-
stimmungsräumcn vor einem Abstimmungsvor¬
stand abgegeben werden können . Nur für
Kranken - und P f l e g e a n st a l t e n ist
ein vereinfachtes Verfahren vor¬
gesehen .

Gegenüber den Wünschen nach erleichterter
Stimmabgabe durch Kranke kann nur darauf
hingwiescn werden , daß durch die Ortsgruppen
der NSDAP weitgehende Transportmöglich¬
keiten für Kranke geschaffen werden und daß
auch das Deutsche Rote Kreuz sich und
seine Einrichtungen zu diesem Zweck voll zur
Verfügung stellen wird .

„Besorgt rechtzeitig Stimmscheine für
die Volksabstimmung !"

* Berlin , 8 . Aug . Wer sich am 19. August
außerhalb seines Wohnsitzes auf¬
hält , laste sich rechtzeitig durch die Gemeinde¬
behörde seines Wohnortes einen Stimm¬
schein ausstcllen . Besonders wichtig ist die
Besorgung von Stimmscheinen für Seeleute ,
für die Besatzung der Binnenschiffe , für Ange¬
hörige der Reichsbahn , der Reichspost, wie aller
VerkehrSuntcrnehmungen . Auf Grund des
Stimmscheins kann in jedem beliebigen Stimm¬
bezirk des Deutschen Reiches abgestimmt wer¬
den. Der Stimmschein ermöglicht auch die
Stimmabgabe im Reiseverkehr auf den größe¬
ren Durchgangsbahnhöfen sowie an Bord der
für die Abstimmung in Betracht kommenden
Seeschiffe.

Ja - resfoll
Darunter

Toll der Bor.
jahr«rcste

Ist -Einnahmeob.
Ist>An»gade feit
Beginn de« Rech -
nungsjahrcr di»

Juni 1931

1 1» 2

l . Einnahmen :
1 . Steuern 110.237 27.721

davon ad : Ucber -
weisungen an die
Gemeinden und
Kreise 18 .299 3 .315

verbleiben 91 .917 — 21.376

2 . Ueberschüss« der Un¬
ternehmungen und
Betrieb « 15 .988 3 .281
davon ab : Zu -
ichllste an die Be¬
triebe 19.551 288 2 .328

verbleiben 1 .531 — 956

3 . Sonstige Einnah¬
men :
» ) Rechtspflege

(etnschl. Straf .
Vollzug) 10.961 2 .291

d) Schulwesen .Wis-
senschaft, Kirche 25 .618 3 .678

e) Uebrige Lander -
verwaltung 35 .171 30 8.713

Einnahmen inSac - 167.661 10 .017
samt (nach Abzug
der Sieucrübcrwei -
sungen an die Ge¬
meinden und Kreis«
und der Zuschüsse an
die Uniernchmungcn
und Betriebe )
II . Ausgaben :
1 . Allgemeine innere

Verwaltung (ein -
schl . Polizei ) 25 .801 132 6.015

2 . Rechlspslcg « (ein -
schl . Strafvollzug ) 16.277 119 3 .932

3. Verkebrswcsen
(Straßen , Wastcr-
ban ) 7 .269 83 2 .120

1 . SchüUocsen . Wis-
senlchaft Kunst,
Kirche 61.991 81 15 .891

5. Soziale Maßnah .
men u» d Gesund¬
heitswesen 19.988 55 1 .871

6. Wohnungswesen — — —

7. Schuldendienst 8 .180 — 1 .911
8 . Riiftegebalie und

Hinierbliebcnenver -
sorgung 21 .565 6 .313

9. Sonstige Ausgaben 15 .116 180 3 .263

Ausgaben insgei . 172.521 685 11 .112
Einnahmen insges . 167.661 — 10.017

Mehrcinnahme _ _ —

Mehrausgabe 1 .863 — 1 .395

8 . Außcrordrniltchcr
Haushalt

I . Einnahme « 1.137 1 .137
Insgesamt
(Darunter Anleihen ) (1 .378) — (1 .378)

ll . Ausgabe » :
1 . LandcSkultürwefen

und landwirtschast »
liches Siedlungs -
wcscn 11 11

2. Verlebrswesen
(Straßen , Wege ,
Wasserstraßen) 899 899

3. Wertschassende Ar-
bcitSlosensllrsorge

_

1 . Wohnungswesen — — —

5 . Sonstig « Ansga -
bcn der Hoheits -
Verwaltung 570 570

6. Zuschüsse für Be -
triebe und beim
Vermögen 115 115

Ausgaben insges . 1 .598 — 1 .598
Einnghrncn insges . 1 .137 — 1 .137

Mehreinnahrne - 1 — —

Mehrausgabe 161 ! — 161

Bemerkungen :
1 . Auf Ende Juni 1931 betragen die Mehrausgaben

A im ordentliche» Haushalt 1.395
1? im außerordentlichen Haushalt 161

2. Mit Rücksicht auf die Unglcichiieit im zeitlichen
Vollzug und die teils vorschußweise Verrechnung
der Einnahmen und Ausgaben während der ein.

zelncn Monate deS Rcchnungsiahrcs lassen sich
zuverlässige Schlußfolgerungen aus den Abschluß
der Hanptstaatsrechnung aus Ende des Rechnungs .

jahrcs im Vergleich zum Haushaltsplan aus obi-

ger Darstellung nicht ziehen . Die Zahlungen in
Vollzug des ReichSarbeitsbeschassungsprogrammes
lverdc» wie bisher außerplanmäßig im a . o . Haus¬
halt nachgcwicsen und im vollzogenen Betrag ( Ist )
znm Soll gestellt .

Unter A IT 7 sind für Deckung des Fehlbetrags aus
srüheren HaushaltSzeiträumcn 1 519 578 (1 511) ent¬
halten .

Die Einnahmen und Ausgaben für dar Wohnung «,
ivcscn , die außerhalb der HanvtstaatSrcchnung verrech¬
net werden , sind in diesem Ausweis nicht enthalten .
DaS Jahressoll beläuft sich in Einnahme und Ausgabe
ans 9 825 999 Jtn . Für April bis Juni betragen

die Einnahmen 2 327 959,27 M
die Ausgaben 1 969 253,19 Dk

die Mehreinnahmc 358 696,78 ffl .
Karlsruhe , den 1 . Aygust 1931.

Badischer Finanz » und Wirtschastsminister. 1

tzressegesetzlich verantwortlich : F . Morallcr , Karlsruhe .
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